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Vorwort
Rückstellungen gehören nach wie vor zu den bedeutendsten Bilanzposten und sind zentra-

ler Bestandteil des handelsrechtlichen Jahresabschlusses. Dies manifestiert sich in ihrem

rein quantitativen Umfang, den ihnen innewohnenden bilanzpolitischen Möglichkeiten

und der umfangreichen Rechtsprechung zu ihrem Ansatz und ihrer Bewertung. Ebenso

sind Rückstellungen immer wieder Gegenstand der steuerlichen Betriebsprüfung sowie

finanzgerichtlicher Verfahren. Die Bilanzierenden sind im Zusammenhang mit Rückstellun-

gen mit einer Vielzahl von Fragestellungen konfrontiert. Das vorliegende Werk geht auf

die bilanziellen Fragen zu Ansatz, Bewertung und Ausweis von Rückstellungen ein. Dabei

wird der aktuelle Meinungsstand in Rechtsprechung und Finanzverwaltung ebenso be-

rücksichtigt wie gesetzliche Neuerungen. Einen Schwerpunkt stellt die Bilanzierung von

Pensionsrückstellungen, als eine der wichtigsten Rückstellungsarten, dar.

Problembereiche der Rückstellungsbilanzierung werden anhand von zahlreichen Schaubil-

dern, Beispielen und Buchungssätzen verständlich aufbereitet. Für die Bilanzierungspraxis

relevante Chancen und Risiken der Rückstellungsbilanzierung werden anhand von Praxis-

tipps verdeutlicht.

In der Praxis sind Ansatz und Bewertung von Rückstellungen in den letzten Jahren immer

komplizierter geworden. Ein Grund ist das zunehmende Auseinanderfallen von Handels-

und Steuerbilanz. Der Steuergesetzgeber hat für Ansatz und Bewertung von Rückstellun-

gen in der Steuerbilanz vielfältige Regelungen geschaffen. Mit der Abschaffung der umge-

kehrten Maßgeblichkeit steigen die Möglichkeiten einer unabhängigen Steuerbilanzpoli-

tik. Daher werden in diesem Werk auch die steuerbilanziellen Optionen hinsichtlich Ansatz

und Bewertung thematisiert. Ein weiterer Grund für die Aufwertung der Bilanzierungs-

probleme im Bereich der Rückstellungen ist die zunehmende Rechtsprechung in diesem

Bereich. Aufgrund bestehender Ermessenspielräume bei der Bilanzierung dem Grunde

nach und des gegebenen Schätzrahmens bei der Bewertung haben sich immer wieder Fi-

nanzgerichte und der Bundesfinanzhof mit der Bilanzierung von Rückstellungen zu be-

schäftigen. „Rückstellungen in der Bilanzierungspraxis“ stellt diese Änderungen dar und

geht auf die Umstellung auf die aktuelle Rechtslage detailliert ein. Im Bereich der Rückstel-

lungsbilanzierung weichen Handels- und Steuerrecht mitunter deutlich voneinander ab.

Zentraler Bestandteil des Werkes ist das äußerst umfangreiche ABC der Rückstellungen

– mehr als 1.000 Stichwörter werden einzeln dargestellt. Damit enthält das Werk die ganz

überwiegende Zahl der in Rechtsprechung, Stellungnahmen der Finanzverwaltung und Li-

teratur behandelten Sachverhalte. Es unterstützt die Bilanzierenden in ihrer täglichen Ar-

beit. Der Praktiker kann nach einzelnen Rückstellungssachverhalten suchen und sich

Klarheit über deren Ansatz, Bewertung und Ausweis verschaffen. Für eine große Zahl von

Rückstellungssachverhalten wird die Frage geklärt, ob ein Ansatz von Rückstellungen in-

frage kommt oder nicht.

„Rückstellungen in der Bilanzierungspraxis“ versorgt die Bilanzierenden mit der Lösung

der zentralen Problemstellungen der Rückstellungsbilanzierung. Sachverhaltsspezifische

Fragen zu einzelnen Rückstellungsarten können mithilfe des vorliegenden Werkes unter-

sucht werden – schnell, klar und zielgerichtet. Ebenso lassen sich die Herausforderungen
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Vorwort

der Rechnungslegungspraxis lösen. Ganz bewusst findet sich in dem Werk daher weiterhin

ein kurzes Kapitel zum Übergang auf das BilMoG. Nicht zuletzt, da einzelne Umstellungs-

effekte bis zum Jahr 2025 fortdauern.

Für seine Mitarbeit bei diesem Werk danken wir Herrn Dr. Felix Krauß außerordentlich. Des

Weiteren danken wir Herrn Stefan Stojančević und Herrn Moritz Mickelat für ihre Unter-

stützung. Es wäre uns ohne ihren Einsatz nicht möglich gewesen, das Werk in der aktuellen

Form fertigzustellen und mit der nun vorliegenden 4. Auflage an den Erfolg der Erstauflage

anknüpfen zu können. Entscheidend für die aktuelle 4. Auflage waren die hohe positive

Resonanz, die das Werk in der Praxis und am Markt erfahren hat, und die laufenden Neue-

rungen in der Rechtsprechung.

Dem Verlag, namentlich Herrn Jörg Schick, danken wir für die erneut vertrauensvolle und

unkomplizierte Zusammenarbeit. Wir freuen uns, das Werk zusammen mit dem Verlag in

der nun vorliegenden überarbeiteten, aktualisierten und erweiterten 4. Auflage realisieren

zu können. Ebenso danken wir Frau Bettina Borchfeldt für ihre erneut wertvolle Unterstüt-

zung und Lektoratstätigkeit sowie für ihr Verständnis und ihre Geduld mit uns Autoren.

Wir hoffen, dass das Buch „Rückstellungen in der Bilanzierungspraxis“ am Markt erneut

eine positive Aufnahme erfahren wird. Da es unser vorrangiges Ziel ist, eine stets aktuelle

und praxisnahe Auseinandersetzung mit dem Thema Rückstellungen bieten zu können,

sind wir auf die Rückmeldungen der Leser dieses Buches angewiesen. Wir würden uns da-

her sehr freuen, wenn Sie uns Ihre Anregungen und Anmerkungen ebenso wie Fragen aus

Ihrem praktischen Bilanzierungsalltag unter bilanzrecht@crowe-kleeberg.de zukommen

lassen. Nur so können wir die aktuellen Entwicklungen, Fragestellungen und Probleme be-

rücksichtigen und dafür Sorge tragen, dass auch künftige Auflagen dieses Werkes stets

den Anforderungen der Praxis gerecht werden. Für Ihre Unterstützung diesbezüglich be-

danken wir uns bereits heute.

München, im März 2021

Karl Petersen Kai Peter Künkele Christian Zwirner
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1 Einleitung

1.1 Begriff, Zweck und Bedeutung der
Rückstellungen

Rückstellungen sind wie Verbindlichkeiten Schulden des bilanzierenden Kauf-

manns1 und dementsprechend auf der Passivseite der Bilanz zu zeigen.2 Es handelt

sich bei Rückstellungen um Verpflichtungen, die dem Grunde und/oder der Höhe

sowie ggf. dem Zeitpunkt (der Fälligkeit) nach ungewiss sind.3 Fraglich ist also, ob

und/oder in welcher Höhe das Unternehmen eine Verpflichtung zu erfüllen hat.

Praxistipp

Die Frage, ob es sich bei einer (möglichen) Verpflichtung um einen rückstel-

lungsbegründenden Sachverhalt handelt, ist zu verneinen, wenn:

1. die Verpflichtung bereits rechtswirksam entstanden ist und

2. die genaue Höhe der Verpflichtung bereits bekannt ist.

Der Ansatz von Rückstellungen dient dazu, Schulden, also u.a. auch solche, die

noch nicht rechtswirksam entstanden sind, die zum Bilanzstichtag aber als wirt-

schaftlich verursacht anzusehen sind, vollständig zu erfassen (vollständiger

Schuldenausweis).4 Die wirtschaftliche Verursachung, der sich der Bilanzierende

nicht entziehen kann, muss in diesem Zusammenhang auf eine Verpflichtung und

nicht auf ein eigenbetriebliches Interesse zurückzuführen sein.5 In diesem Zusam-

menhang haben Rückstellungen den Zweck, die sich erst in Zukunft als Ausgaben

realisierenden, aber dem abgelaufenen Geschäftsjahr wirtschaftlich unvermeidbar

zuzurechnenden Aufwendungen vorwegzunehmen und damit periodengerecht

auszuweisen.6 Rückstellungen dienen folglich auch der Verwirklichung des Reali-

sationsprinzips7 und des Imparitätsprinzips als Ausfluss des Vorsichtsprinzips8:

Der vorsichtige Kaufmann hat zum Schutz der Gläubiger Vermögensminderun-

gen,9 die sich erst in späteren Perioden ergeben, aber ihre Verursachung in der jet-

1 Vgl. Syst. Praxiskommentar Bilanzrecht/Petersen/Künkele/Zwirner, § 249 HGB Rn. 2; Daub, S. 54.
2 Vgl. Baetge/Kirsch/Thiele, S. 413.
3 Vgl. Syst. Praxiskommentar Bilanzrecht/Petersen/Künkele/Zwirner, § 249 HGB Rn. 4; Wöhe, S. 782.
4 Vgl. Baetge/Kirsch/Thiele/Hommel, § 249 HGB Rn. 4. Zu der Betrachtung der Zwecke der Rückstel-

lungsbilanzierung im Licht der Bilanztheorien siehe Coenenberg/Haller/Schultze, S. 433 ff.; Baetge/
Kirsch/Thiele, S. 428 f.

5 Vgl. zur Abgrenzung der externen wirtschaftlichen Verursachung von einem möglicherweise beste-
henden eigenbetrieblichen Interesse insb. BFH v. 22.01.2020, XI R 2/19, DStR 2020, 1298. Vgl.
auch Kolbe, StuB 2020, 582 ff.

6 Vgl. auch HdR-E/Mayer-Wegelin/Kessler/Höfer, § 249 HGB Rn. 17 f.; Roser, WPg 2015, 693, 695.
7 Siehe Moxter, Grundsätze ordnungsgemäßer Rechnungslegung, S. 48.
8 Vgl. Syst. Praxiskommentar Bilanzrecht/Wittmann, § 243 HGB Rn. 31.
9 D.h. unter Vermeidung des Ausweises eines zu hohen ausschüttbaren Gewinns.
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1 Einleitung

zigen Periode finden, bereits in der jetzigen Periode bei Ermittlung des Reinvermö-

gens zu berücksichtigen.

Praxistipp

Der Bilanzierende hat sich zu verdeutlichen, dass sich Ansatz und Bewertung

von Rückstellungen am Realisations- und am Imparitätsprinzip zu orientieren

haben. D.h., dass im Zweifelsfall – nicht zuletzt wegen des der handelsrecht-

lichen Rechnungslegung zugrunde liegenden Vorsichtsprinzips sowie des

Gläubigerschutzes – die Rückstellung eher und höher zu bilanzieren ist, im

Vergleich zu Vermögensgegenständen auf der Aktivseite.

Die zentralen Eigenschaften von Rückstellungen – in der Abgrenzung zu ande-

ren Bilanzposten (siehe hierzu Kap. 1.2, Rn. 7 ff.) – sind das Vorliegen einer Schuld

(Schuldcharakter) sowie die Unsicherheit über Entstehen und/oder Höhe der Ver-

pflichtung sowie über den genauen Zahlungs- bzw. Fälligkeitszeitpunkt. Mit Blick

auf die Unsicherheit sind mehrere Fälle zu unterscheiden:10

• Unsicherheit dem Grunde nach,

• Unsicherheit der Höhe nach,

• Unsicherheit dem Grunde und der Höhe nach und/oder

• Unsicherheit dem (Zahlungs-)Fälligkeitszeitpunkt nach.

Es lässt sich also festhalten: Rückstellungen sind Schulden/Verpflichtungen des Un-

ternehmens, die

• wirtschaftlich verursacht sind und

• mit deren Eintreten wahrscheinlich zu rechnen ist, die aber

• dem Grunde und/oder

• der Höhe sowie

• ggf. dem Zeitpunkt (der Fälligkeit) nach unsicher

sind.11

Rückstellungen stellen ein bedeutendes Instrument der Innenfinanzierung

dar. Mit der Bildung der Rückstellung wird der ausschüttbare Gewinn um den ent-

sprechenden Betrag gemindert, während der Zahlungsmittelbestand gleich bleibt.

Dieser Betrag steht dem Unternehmen bis zur Fälligkeit der Verpflichtung zur

freien Disposition.12 Werden Rückstellungen im Rahmen bestehender Ermessens-

pielräume hoch bewertet, werden stille Reserven gebildet, die sich erst bei Inan-

spruchnahme oder Auflösung der Rückstellung auflösen. Überdies wird mit der

aufwandswirksamen Einbuchung der Rückstellung die steuerliche Bemessungs-

10 Vgl. HdR-E/Mayer-Wegelin, § 249 HGB Rn. 49.
11 Vgl. Coenenberg/Haller/Schultze, S. 433 ff. Ist allein die Fälligkeit unsicher, erfolgt ein Ausweis als

Verbindlichkeit; vgl. MünchKommHGB/Ballwieser, § 249 HGB Rn. 10.
12 Vgl. Wöhe, S. 581.
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1.1 Begriff, Zweck und Bedeutung der Rückstellungen

grundlage gemindert, sofern die Rückstellung steuerlich anerkannt wird. Zwar

wird dieser Effekt im Jahr der Auflösung/Inanspruchnahme umgedreht, doch ste-

hen dem Unternehmen aufgrund der niedrigeren Steuerlast im Jahr der Einbu-

chung zusätzliche Mittel zur Verfügung, die bis zu dem Zeitpunkt der Auflösung/

Inanspruchnahme der Rückstellung genutzt werden können.13 Die Steuer wird

demnach gestundet (Steuerstundungseffekt) und die effektive Zahllast wird bei

einer positiv rentierlichen Anlage des zunächst „gesparten“ Betrags gemindert.

Beispiel

Ein Unternehmen wird in t1 wegen einer angeblichen Vertragsverletzung ver-

klagt. Das Unternehmen rechnet damit, den Prozess zu verlieren und stellt

eine Prozesskostenrückstellung i.H.v. 300.000 EUR zurück. Die Ansatzkrite-

rien des § 5 Abs. 3 EStG sind als erfüllt anzusehen.

Buchungssatz:

sonstige betriebliche Aufwendungen 300.000 EUR

an

sonstige Rückstellungen 300.000 EUR

Die daraus resultierende Steuerersparnis beträgt bei einem angenommenen

Steuersatz von 30 % (0,3 x 300.000 EUR =) 90.000 EUR. Den entsprechen-

den Betrag legt das Unternehmen auf einem Tagesgeldkonto an. Das Geld

wird annahmegemäß mit 2 % p.a. verzinst.

In t3 fällt das Gericht das Urteil. Das Unternehmen wird wider Erwartung

von jeglichen Ansprüchen freigesprochen. Die Rückstellung wird vollständig

aufgelöst. Es ergibt sich eine Steuerlast von 90.000 EUR. Unter Berücksich-

tigung der Zinsen auf den zurückgestellten Betrag i.H.v. 3.636 EUR

(90.000 EUR x 1,022 – 90.000 EUR) beträgt die „effektive“ Steuerlast aller-

dings nur 86.364 EUR.

Die Bedeutung der Rückstellungen in der Praxis zeigt sich bspw. auch beim

Umfang der bilanziell ausgewiesenen Pensionsverpflichtungen im Verhältnis zum

Buchwert des Eigenkapitals. Für die DAX-30 Unternehmen ergibt sich auf Basis der

Geschäftsberichte für das Geschäftsjahr 2019 ein Buchwert des Eigenkapitals

i.H.v. rd. 902 Mrd. EUR sowie bilanziell ausgewiesen Pensionsverpflichtungen i.H.v.

rd. 412 Mrd. EUR. Über sämtliche DAX-30 Unternehmen betrachtet ergeben

sich im Durchschnitt bilanzielle ausgewiesene Pensionsverpflichtungen i.H.v. rd.

14 Mrd. EUR. Das entspricht einem Anteil der Pensionsverpflichtungen bei den

DAX-Unternehmen von rd. 46 % des bilanziellen Eigenkapitals. Auch wenn die

vorgenannten Befunde im Wesentlichen Bezug nehmen auf IFRS-Daten, gilt für die

handelsrechtliche Rechnungslegung nichts anderes: Allein von ihrer quantitativen

Erscheinung her, sind Rückstellungen (und hier insb. Pensionsverpflichtungen)

ein bedeutender Passivposten.

13 Vgl. Perridon/Steiner/Rathgeber, S. 515.
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1.2 Abgrenzung von anderen Posten der
Bilanz

1.2.1 Rücklagen

Rückstellungen werden häufig mit Rücklagen verwechselt. Während es sich bei

Rückstellungen jedoch, mit Ausnahme jener Rückstellungen für innerbetriebli-

che Aufwendungen, um Fremdkapital handelt, sind die Rücklagen dem Eigenka-

pital zuzurechnen.14 Rückstellungen werden aufwandswirksam gebildet (Bu-

chung: Aufwand gegen Rückstellung), weil sie bilanziell bereits wirtschaftlich oder

rechtlich verursachte, aber noch nicht realisierte Ausgaben abbilden. Rücklagen

hingegen werden nicht aus Aufwendungen „gespeist“, sondern ergeben sich

durch bereits realisierte Gewinne (Gewinnrücklage)15 bzw. durch eine Außen-

finanzierung, wenn der Ausgabebetrag eines Geschäftsanteils ihren Nennwert

(NW) übersteigt (Kapitalrücklage).16

Praxistipp

Rückstellungen sind eine „Vorsorge“ für zum Stichtag bereits verursachte,

d.h. bereits definierbare, aber noch nicht realisierte Ausgaben. Rücklagen

stehen dem Unternehmen grds. dauerhaft zur Verfügung und können zur

Deckung späterer, noch nicht verursachter und i.d.R. noch nicht definier-

ter17 Aufwendungen verwendet werden.

14 Vgl. Blenkers/Czisz/Gerl, S. 34; HdR-E/Mayer-Wegelin, § 249 HGB Rn. 22.
15 Vgl. Eifler, S. 34. Wobei hier natürlich anzumerken ist, dass Gewinne sich durch die Differenz aus

(höheren) Erträgen und (niedrigeren) Aufwendungen ergeben.
16 Zur Kapitalrücklage zählen neben den aufgeführten auch noch andere Beträge. Siehe hierzu

§ 272 Abs. 2 HGB.
17 Eine Ausnahme besteht bei zweckgebundenen Rücklagen. Siehe hierzu Syst. Praxiskommentar

Bilanzrecht/Patek/Hartmann, § 272 HGB Rn. 115.
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1.2 Abgrenzung von anderen Posten der Bilanz

Die folgende Tabelle fasst die Unterschiede zwischen den benannten Bilanzposten

zusammen:

Abgrenzung der Rückstellungen von den Rücklagen

Rückstellungen Rücklagen

Bilanzielle Fremdkapital Eigenkapital

Zuordnung

Bildung Aufwandswirksam wegen be- Aus realisierten Gewinnen

stimmter Außenverpflichtung durch Gewinnverwendungs-

(Rückstellung für ungewisse beschluss/Satzungsvorgaben

Verbindlichkeiten, Drohver- etc. oder i.R.e. Außenfinanzie-

lustrückstellung) oder be- rung (z.B. einer Kapitalerhö-

stimmter Innenverpflichtung hung)

(sog. Aufwandsrückstellung)

Verwendung Für den Zweck, für den die Mit Ausnahme zweckgebun-

Rückstellung gebildet wurde, dener Rücklagen freie Ver-

also die bestimmte Außen- wendung – bspw. für spätere

oder Innenverpflichtung Ausschüttungen oder Investi-

tionen

1.2.2 Rechnungsabgrenzungsposten

Rückstellungen sind ferner von Rechnungsabgrenzungsposten abzugrenzen. Bei

passiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich um „[…] Einnahmen

vor dem Abschlussstichtag […], soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem

Tag darstellen.“18 Die Abgrenzung ist insofern schon eingängig, als dass es sich bei

passiven Rechnungsabgrenzungsposten um Einnahmen handelt, Rückstellungen

aber stets mit (zukünftigen) Ausgaben im Zusammenhang stehen.

Wie Rückstellungen begründen sich aktive Rechnungsabgrenzungsposten aus

bestimmten Aufwendungen. Während Rückstellungen auf bereits zu berücksichti-

genden Aufwendungen basieren, die zu späteren Ausgaben führen; basieren ak-

tive Rechnungsabgrenzungsposten auf Ausgaben, denen noch keine Aufwendun-

gen gegenüberstehen.19

Praxistipp

Wird eine Ausgabe getätigt für Aufwand späterer Perioden, sind aktive Rech-

nungsabgrenzungsposten zu bilden (erst die Ausgabe, dann der Auf-

wand). Fällt Aufwand an, dem in späteren Perioden Ausgaben folgen, sind

Rückstellungen zu bilden (erst der Aufwand, dann die Ausgabe).

18 § 250 Abs. 2 HGB.
19 Vgl. § 250 Abs. 1 HGB.
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Beispiel

Wird im Dezember die Miete des Monats Januar überwiesen, ist zum Bilanz-

stichtag 31.12. ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten zu bilanzieren

(Ausgabe im Dezember, Aufwand im Januar).

Werden im Dezember Produkte ausgeliefert, die wegen eines eklatanten

Mangels zurückgerufen werden müssen, ist eine Rückstellung zu bilden

(Aufwand im Dezember, Ausgabe im nächsten Jahr).

Rechnungsabgrenzungsposten und Rückstellungen ist gemein, dass sie eine

periodengerechte Erfolgsermittlung verfolgen, indem Aufwand und Ertrag

den Perioden zugerechnet werden, in denen sie ihre wirtschaftliche und rechtliche

Verursachung finden. Im Gegensatz zu den Rückstellungen sind die Aufwendun-

gen eines aktiven Rechnungsabgrenzungspostens genau quantifizierbar,20 da sie

auf einen realisierten Zahlungsmittelabfluss zurückzuführen sind.21

1.2.3 Eventualverbindlichkeiten

Vor Inkrafttreten des BilRUG sind nach § 251 i.V.m. § 268 Abs. 7 HGB a.F. Eventu-

alverbindlichkeiten unter der Bilanz oder im Anhang des Abschlusses auszu-

weisen.22 Die Neufassung der handelsrechtlichen Regelungen durch das BilRUG

schreibt nunmehr einen Pflichtausweis des Gesamtbetrags etwaiger finanzieller

Verpflichtungen, Garantien oder Eventualverbindlichkeiten, die nicht Gegenstand

der Bilanz sind, im Anhang vor.23 Damit ist die Möglichkeit des Ausweises unter

der Bilanz weggefallen. Da § 268 Abs. 7 HGB aber nur für Kapitalgesellschaften

(bzw. diesen nach § 264a HGB gleichgestellte Personenhandelsgesellschaften) gilt,

bleibt die durch das BilRUG nicht geänderte Regelung nach § 251 HGB unverän-

dert.24 Demnach haben diese Unternehmen, da sie keinen Anhang zu erstellen ha-

ben, die Angaben weiterhin unter der Bilanz vorzunehmen. Hierzu zählen bspw.

Unternehmen in der Rechtsform der KG oder OHG.25

Diesen Haftungsverhältnissen sind alle Sachverhalte zu subsumieren, aus denen

eine Inanspruchnahme erwachsen könnte, die jedoch zum Bilanzstichtag nicht als

wahrscheinlich erscheint. Die Abgrenzung ggü. den Rückstellungen macht sich

folglich an der Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme fest. Wird mit hinrei-

chender Wahrscheinlichkeit mit einer Inanspruchnahme gerechnet, ist eine Rück-

stellung zu bilanzieren, andernfalls ist nach § 251 i.V.m. § 268 Abs. 7 HGB lediglich

die Eventualverbindlichkeit im Anhang anzugeben.

20 Vgl. Eifler, S. 38.
21 Vgl. Zwirner/Kähler, BC 2015, 133, 133 ff.; Syst. Praxiskommentar Bilanzrecht/Heine/Zenger,

§ 250 HGB Rn. 1 ff.
22 Vgl. § 251 i.V.m. § 268 Abs. 7 HGB.
23 Vgl. Zwirner, DStR 2015, 1640, 1641.
24 Vgl. Zwirner, DStR 2014, 1784, 1787; Zwirner in: Zwirner, BilRUG, S. 448.
25 Vgl. Russ/Janssen/Götze/Mezger/Weiser, BilRUG-Kommentar, § 268 HGB, Rn. 15.
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1.2 Abgrenzung von anderen Posten der Bilanz

Beispiel

Fall 1: Angabe von Haftungsverhältnissen bei Kapitalgesellschaften

Die Sigma GmbH hat in ihrem Jahresabschluss zum 31.12.2015 Haftungsver-

hältnisse i.H.v. 100.000 EUR unter der Bilanz angegeben. Im Jahresabschluss

zum 31.12.2016 sind diese Angaben im Anhang zu machen.

Fall 2: Angabe von Haftungsverhältnissen bei Personenhandelsgesellschaf-

ten

Die Sigma OHG hat in ihrem Jahresabschluss zum 31.12.2015 Haftungsver-

hältnisse i.H.v. 100.000 EUR unter der Bilanz angegeben. Im Jahresabschluss

zum 31.12.2016 sind diese Angaben weiterhin unter der Bilanz zu machen.

Praxistipp

Eine Eventualverbindlichkeit ist unter den Haftungsverhältnissen auszuwei-

sen, wenn zum Bilanzstichtag nicht mit hinreichender Wahrscheinlichkeit

mit einer Inanspruchnahme gerechnet wird. Ist hingegen eine Inanspruch-

nahme wahrscheinlich, ist eine Rückstellung zu bilanzieren.

Eine besondere Relevanz hat das Wahrscheinlichkeitserfordernis bei der bilanziel-

len Abbildung von Bürgschaften. Der bilanzierende Kaufmann muss hier zu je-

dem Bilanzstichtag anhand der Bonität des Schuldners abschätzen, ob eine Inan-

spruchnahme droht. Hier kann die vielzitierte Formel: „Es spricht mehr dafür als

dagegen“, nur als Richtschnur dienen, denn eine genaue Bemessung der 50 %-

Grenze ist gerade nicht in jedem Einzelfall möglich.26 Vom Kaufmann ist deshalb

eine vernünftige Einschätzung vorzunehmen, ob eine Inanspruchnahme er-

wartet wird oder nicht. Diese Einschätzung ist jedoch in den seltensten Fällen dem

Beweis durch die 51 %-Regel zugänglich und kann wiederum nur anhand einer

intuitiven Wahrscheinlichkeitsermittlung geprüft werden.

1.2.4 Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz enthalten sind, müs-

sen – soweit sie für die Beurteilung der Finanzlage notwendig sind – von bestimm-

ten Gesellschaften im Anhang angegeben werden.27 „Nicht in der Bilanz enthal-

tene Geschäfte“ umfassen auch Dauerschuldverhältnisse, die grds. keinen Ein-

gang in die Bilanz finden. Besteht seitens des Bilanzierenden allerdings ein

Verpflichtungsüberschuss (d.h. stehen sich Leistung und Gegenleistung

nicht ausgeglichen gegenüber), ist eine Drohverlustrückstellung zu bilanzieren.

Bei Ausgeglichenheit von Leistung und Gegenleistung bleibt es bei der Anhang

26 Eine Anwendung dieser „Formel“ ist nur bei einer sehr großen Grundgesamtheit sinnvoll, sodass
das „Gesetz der großen Zahl“ greift; vgl. Hoffmann/Lüdenbach, § 249 HGB Rn. 46.

27 Vgl. § 285 Nr. 3 HGB; Syst. Praxiskommentar Bilanzrecht/Prechtl/Zieglmaier, § 285 HGB Rn. 14 ff.
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1 Einleitung

Angabe. Hierbei sind die in § 285 Nr. 3 HGB genannten Voraussetzungen zu be-

achten.28

Praxistipp

Dauerschuldverhältnisse sind Grundlage von Drohverlustrückstellungen,

wenn Leistung und Gegenleistung sich ungleich gegenüberstehen. Als sons-

tige finanzielle Verpflichtungen sind sie nur dann auszuweisen, wenn:

• sich Leistung und Gegenleistung ausgeglichen gegenüberstehen,29

• die Angabe des Dauerschuldverhältnisses für die Beurteilung der Finanz-

lage notwendig ist,

• es sich bei dem bilanzierenden Unternehmen um mittlere oder große

KapG bzw. PersHG handelt30.

1.2.5 Verbindlichkeiten

Im Gegensatz zu Verbindlichkeiten, die sowohl dem Grunde als auch der Höhe

nach sicher sind,31 ist den Rückstellungen stets zumindest ein Ungewissheitsmo-

ment anhaftend. Die Fragen nach dem ob, nach dem wann und nach dem wie

viel sind bei Verbindlichkeiten bereits beantwortet. Bei Rückstellungen ist zumin-

dest eine dieser Fragen (noch) offen.

Abgrenzung der Verbindlichkeiten von den Rückstellungen © Petersen/Künkele/Zwirner

28 Siehe hierzu ausführlich Boecker/Zwirner in: Zwirner, BilRUG, S. 498 ff.
29 Vgl. HdR-E/Mayer-Wegelin, § 249 HGB Rn. 22.
30 Vgl. Syst. Praxiskommentar Bilanzrecht/Prechtl/Zieglmaier, § 285 HGB Rn. 17.
31 Vgl. HdR-E/Mayer-Wegelin, § 249 HGB Rn. 22; Syst. Praxiskommentar Bilanzrecht/Lentz, § 266

HGB Rn. 166.
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1.3 Rückstellungsarten

Beispiel

Fall 1: Ein Kunde reklamiert ein fehlerhaftes Produkt, allerdings lassen sich

die Reparaturkosten nicht genau abschätzen.

Fall 2: Ein Kunde reklamiert ein fehlerhaftes Produkt. Die Reparaturkosten

können genau beziffert werden.

In beiden Fällen besteht Sicherheit über den Grund der Verpflichtung. Wäh-

rend im ersten Fall die Höhe der Verpflichtung ungewiss ist und damit die

Bilanzierung einer Rückstellung erfordert, ist die Höhe der Verpflichtung im

zweiten Fall bekannt und der Verpflichtung ist dementsprechend mit der

Bilanzierung einer Verbindlichkeit Rechnung zu tragen.

1.3 Rückstellungsarten
Die Ansatzvorschriften nach § 249 HGB unterscheiden grds. zwischen drei grund-

legenden Rückstellungsarten, deren Charakteristika an anderer Stelle noch ge-

nauer erläutert werden (siehe Kap. 2, Rn. 48 ff.).

Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten liegen dann vor, wenn zum

Bilanzstichtag eine Außenverpflichtung besteht, aber Grund und/oder Höhe der

Verpflichtung nicht verlässlich bestimmt werden können.32 Sofern Grund und

Höhe der Verpflichtung feststehen, liegen die Ansatzkriterien von Verbindlichkei-

ten vor. Die Bewertung richtet sich grds. nach den erwarteten, vorsichtig zu schät-

zenden Aufwendungen unter Berücksichtigung der für Rückstellungen gültigen

Bewertungsgrundsätze nach § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB.

Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften die-

nen der Berücksichtigung von bekannten und bestimmbaren künftigen Verlusten,

die am Bilanzstichtag hinreichend abschätzbar sind, aber erst künftig anfallen. Die

wirtschaftliche Verursachung der Verluste ist allerdings in dem Abschluss des be-

reits zum Bilanzstichtag bestehenden (schwebenden) Geschäfts zu sehen. Rück-

stellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften sind damit ein un-

mittelbarer Ausfluss des handelsrechtlichen Imparitätsprinzips,33 das den Bilanzie-

renden zum Ausweis unrealisierter, aber bereits sich abzeichnender Verluste zum

Bilanzstichtag zwingt.34 Hinsichtlich der Bewertung der Rückstellungen für dro-

hende Verluste ist auf den sich nach (kompensatorischer) Berücksichtigung etwai-

ger Erträge ergebenden Verpflichtungsüberschuss abzustellen.35

Aufwandsrückstellungen bilden Verpflichtungen ab, die im abgelaufenen Ge-

schäftsjahr wirtschaftlich verursacht wurden, für die allerdings zum Bilanzstich-

32 Vgl. MünchKommHGB/Ballwieser, § 249 HGB Rn. 10; Roser, WPg 2015, 693, 698 ff.; Broemel/
Endert, BBK 2014, 699, 699.

33 Vgl. § 253 Abs. 1 Nr. 4 HGB.
34 Vgl. Syst. Praxiskommentar Bilanzrecht/Brösel, § 252 HGB Rn. 44.
35 Vgl. Beck Bil-Komm/Schubert, § 249 HGB Rn. 3.
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1 Einleitung

tag – entgegen der Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten – keine Au-

ßenverpflichtung vorliegt. Mangels Vorliegen einer Außenverpflichtung handelt es

sich bei Aufwandsrückstellungen um sog. Innenverpflichtungen, die keine Schul-

den i.S.d. § 247 HGB darstellen.36 Um den Ansatz dieser Rückstellungen zu be-

grenzen, sieht § 249 Abs. 1 HGB allein den Ansatz von Aufwandsrückstellungen

vor für:

• im Geschäftsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im fol-

genden Geschäftsjahr innerhalb von drei Monaten nachgeholt werden,

• im Geschäftsjahr unterlassene Aufwendungen für Abraumbeseitigung, die im

folgenden Geschäftsjahr nachgeholt werden,

• Gewährleistungen, die ohne rechtliche Verpflichtung erbracht werden.

Die Möglichkeit der Bildung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltun-

gen, die nach Ablauf der drei Monate nach dem Bilanzstichtag aber innerhalb

der letzten neun Monate des folgenden Geschäftsjahrs nachgeholt wer-

den, ist durch das BilMoG seit 2010 aufgehoben worden. Auch „ihrer Eigenart

nach genau umschriebene, dem Geschäftsjahr oder einem früheren Geschäftsjahr

zuzuordnende“ Aufwandsrückstellungen (sog. spezielle Aufwandsrückstellun-

gen) können seit dem BilMoG nicht mehr gebildet werden.37 Die folgende Tabelle

zeigt Ansatzverbote und Ansatzpflichten nach dem HGB:

Ansatzpflichten und -verbote nach § 249 HGB

Rückstellungsart HGB

Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten Ansatzpflicht

Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Ge- Ansatzpflicht

schäften

Rückstellungen für im Geschäftsjahr unterlassene Aufwendun- Ansatzpflicht

gen für Instandhaltungen, die innerhalb der ersten drei Mo-

nate des folgenden Geschäftsjahrs nachgeholt werden

Rückstellungen für Abraumbeseitigungen, die im folgenden Ansatzpflicht

Geschäftsjahr nachgeholt werden

Rückstellungen für Gewährleistungen, die ohne rechtliche Ansatzpflicht

Verpflichtung erbracht werden

Rückstellungen für im Geschäftsjahr unterlassene Aufwendun- Ansatzverbot

gen für Instandhaltungen, die nach Ablauf des Dreimonats-

zeitraums innerhalb der letzten neun Monate des folgenden

Geschäftsjahrs nachgeholt werden

Spezielle Aufwandsrückstellungen Ansatzverbot

36 Vgl. Schumann, EStB 2014, 441, 442.
37 Vgl. Syst. Praxiskommentar Bilanzrecht/Petersen/Künkele/Zwirner, § 249 HGB Rn. 177 ff.
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1.4 Bildung, Inanspruchnahme (Verbrauch) und Auflösung von Rückstellungen

Während § 249 HGB den Ansatz der Rückstellungen regelt, sieht § 266 HGB den

bilanziellen Ausweis der Rückstellungen vor. Zu den Rückstellungen für unge-

wisse Verbindlichkeiten zählen sowohl die Rückstellungen für Pensionen und ähn-

liche Verpflichtungen als auch die Steuerrückstellungen. Weitere Rückstellungen

für ungewisse Verbindlichkeiten sind unter den „sonstigen Rückstellungen“ aus-

zuweisen. Aufwandsrückstellungen sowie Rückstellungen für drohende Verluste

aus schwebenden Geschäften stellen sonstige Rückstellungen dar.

Praxistipp

Die Rückstellungsarten des § 249 HGB stimmen nicht mit dem gesetzl. Glie-

derungsschema des § 266 HGB überein. Die meisten Rückstellungen sind

unter den „sonstigen Rückstellungen“ in der Bilanz auszuweisen.

Die folgende Tabelle gibt die unterschiedliche Kategorisierung von Rückstellungen

in den §§ 249, 266 HGB wieder:

Kategorisierung der Rückstellungen

Nach Ansatz- Rückstellungen Rückstellungen Aufwandsrück-

voraussetzungen für ungewisse für drohende stellungen

(§ 249 HGB) Verbindlichkei- Verluste

ten

Nach Ausweis Rückstellungen Steuerrückstel- Sonstige Rückstel-

(§ 266 HGB) für Pensionen lungen lungen

und ähnliche

Verpflichtungen

1.4 Bildung, Inanspruchnahme (Verbrauch)
und Auflösung von Rückstellungen

Die Bildung der jeweiligen Rückstellung hat über den Aufwandsposten der Ge-

winn- und Verlustrechnung (GuV) zu erfolgen, dem der künftig anfallende Auf-

wand zuzurechnen wäre bzw. dem der Aufwand zugerechnet worden wäre, wenn

er noch im abgelaufenen Geschäftsjahr zu Ausgaben geführt hätte.38 Rückstellun-

gen sind demnach über verschiedene GuV-Posten zu bilden. In Betracht kommen

regelmäßig alle Aufwandsarten bis auf die Abschreibungen. Ausgehend vom Glie-

derungsschema des § 275 Abs. 1 HGB bieten damit folgende Aufwandsposten

Raum für die Bildung von Rückstellungen: Materialaufwand, Personalaufwand,

sonstige betriebliche Aufwendungen, Zinsen und ähnliche Aufwendungen, außer-

ordentliche Aufwendungen, Steuern vom Einkommen und Ertrag, sonstige Steu-

ern.

38 Vgl. Beck HdR/Scheffler, B 233 Rn. 44.
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1 Einleitung

Betrifft die Rückstellung verschiedene Aufwandsarten (bspw. beim Gewährleis-

tungsaufwand, wenn sowohl Personal- als auch Materialaufwand notwendig

sind), hat die Bildung der Rückstellung über den Posten „sonstige betriebliche

Aufwendungen“ zu erfolgen.39 Dies gilt auch für die Fälle, in denen noch nicht

erkennbar ist, welche Aufwandsarten in welchem Umfang betroffen sind.40

Der Zeitpunkt der Bildung einer Rückstellung hängt von ihrer wirtschaftlichen Ver-

ursachung ab. Demnach darf eine Rückstellung zum Bilanzstichtag nur dann ange-

setzt werden, wenn sie zu diesem Zeitpunkt rechtlich oder wirtschaftlich als

verursacht anzusehen ist (siehe Kap. 2.1.2.3, Rn. 58 ff.).

Beispiel

Die Beispiel AG hat in t1 Beratungsleistungen der „ABC Beratungen GmbH“

in Anspruch genommen. Die Rechnung für die Leistungen ist zum Bilanz-

stichtag noch nicht eingegangen. Die Beispiel AG rechnet damit, dass die in

t1 geleistete Beratung 12.000 EUR kosten wird.

Buchungssatz:

sonstiger betrieblicher Aufwand 12.000 EUR

an

sonstige Rückstellungen 12.000 EUR

Spätestens i.R.d. (Risiko-)Inventur sind zum Bilanzstichtag alle Risiken abzuschät-

zen und hinsichtlich ihrer Verursachung und Wahrscheinlichkeit zu bewerten. Not-

wendige Voraussetzung für diese „Inventur der Risiken“ ist eine vollständige Re-

gistrierung aller abgeschlossenen Verträge sowie etwaiger vorhandener Schadens-

ersatzansprüche, Reklamationen u.Ä.41

Hinsichtlich der wirtschaftlichen Verursachung ist auch der Zeitraum zwischen Bi-

lanzstichtag und Bilanzerstellung zu berücksichtigen. Hierbei wirken sog. wert-

aufhellende Tatsachen nach dem Bilanzstichtag auf die Rückstellungsbildung

dem Grunde nach auf den Bilanzstichtag zurück.42 Dies gilt im Besonderen neben

der Frage des Ansatzes auch für Bewertungsfragen.

Wertbegründende Tatsachen nach dem Bilanzstichtag führen nicht zum Ansatz

einer Rückstellung,43 weil die Wertbegründung nicht dem abgelaufenen, sondern

dem folgenden Geschäftsjahr zuzurechnen ist.

Nach der erstmaligen Bildung (und damit der vorgenommenen Zugangsbewer-

tung) ist die Rückstellung spätestens zu jedem folgenden Abschlussstichtag neu zu

bewerten. Sofern sich bewertungsbedingte Anpassungen ergeben, sind diese zu

39 Vgl. so auch Beck HdR/Scheffler, B 233 Rn. 44.
40 Vgl. Coenenberg/Haller/Schultze, S. 434.
41 Vgl. BeckHdR/Petersen/Zwirner, A 230 Rn. 69; Syst. Praxiskommentar Bilanzrecht/Petersen/

Zwirner, § 240 HGB Rn. 56 f.
42 Vgl. ADS, § 249 HGB Rn. 254.
43 Vgl. Syst. Praxiskommentar Bilanzrecht/Petersen/Künkele/Zwirner, § 249 HGB Rn. 22.

52

E-Book – Rückstellungen in der Bilanzierungspraxis



persönliches Dokument. Weiterverteilung, Mehrfachnutzung etc. nicht gestattet | © Reguvis Fachmedien GmbH

1.4 Bildung, Inanspruchnahme (Verbrauch) und Auflösung von Rückstellungen

berücksichtigen. Während ein höherer Wert als Zuführung zu berücksichtigen

ist,44 wird ein geringerer Wert im Zuge des Verbrauchs (der Inanspruchnahme)

und/oder einer Auflösung der Rückstellung erfasst. Die Berücksichtigung von ggf.

vorhandenen Zinseffekten ist gesondert vorzunehmen.

Beispiel

Zum Bilanzstichtag wird festgestellt, dass der Erfüllungsbetrag einer Entfer-

nungsverpflichtung zu niedrig angesetzt wurde. Der Unterschiedsbetrag

zum nunmehr geschätzten Erfüllungsbetrag ist der Rückstellung aufwands-

wirksam zuzuführen. Wieder ist zu buchen: sonstiger betrieblicher Aufwand

an sonstige Rückstellungen.

Sofern eine Rückstellung unzulässigerweise nicht angesetzt wurde, ist diese

schnellstmöglich, d.h. im letzten noch nicht festgestellten Jahresabschluss, ge-

winnmindernd anzusetzen.45 In Abhängigkeit von der Wesentlichkeit des Fehlers

ist die Beurteilung etwaiger Rechtsfolgen (z.B. Nichtigkeit des Jahresabschlusses)

zu überprüfen.46 Eine Unterlassung des Rückstellungsansatzes liegt dann aber

nicht vor, wenn der Bilanzierende zum Abschlussstichtag von der Verursachung

der Verpflichtung noch keine Kenntnisse hatte; in solchen Fällen ist regelmäßig

von wertbegründenden Ereignissen auszugehen.

Die Inanspruchnahme der Rückstellung zum Zeitpunkt des Anfalls der Aufwen-

dungen (durch unmittelbare Begleichung oder kreditorische Erfassung) ist über

dasselbe Konto vorzunehmen, über das die Rückstellung gebildet worden ist. So-

fern die Rückstellung in der zutreffenden Höhe gebildet worden ist, muss die Inan-

spruchnahme der Rückstellungen gegen das Aufwandskonto gebucht werden. Im

Ergebnis darf sich im Jahr der Inanspruchnahme nur ein etwaiger Mehr- oder Min-

deraufwand (wenn die Rückstellung in zu geringer oder zu großer Höhe gebildet

wurde) aufwands- oder ertragswirksam auswirken.

Beispiel

Zum 31.12.t1 bucht die Herkules GmbH eine Rückstellung für die Aufwen-

dungen im Zusammenhang mit der Erstellung und Prüfung des Jahresab-

schlusses ein. Dies geschieht, mangels Wissen über die genaue Zuordnung,

gegen den sonstigen betrieblichen Aufwand. Sie rechnet mit Aufwand i.H.v.

20.000 EUR.

Buchungssätze (ohne Berücksichtigung von Steuern):

sonstige betriebliche Aufwendungen 20.000 EUR

an

sonstige Rückstellungen 20.000 EUR

44 Zuführungen können aber auch bei Ansammlungs- und Verteilungsrückstellungen gegeben sein,
wobei es sich hier mehr um Sachverhalte des Ansatzes als der Bewertung handelt.

45 Vgl. BeckBil-Komm/Schubert, § 249 HGB Rn. 19.
46 Ebenso Bertram/Brinkmann/Kessler/Müller/Bertram, § 249 HGB Rn. 18.
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In t2 fallen 15.000 EUR Personalaufwand für die Bilanzbuchhalter an, die

den Jahresabschluss erstellen. Die Kosten der Prüfung belaufen sich auf

10.000 EUR. Es wird gebucht:

Personalaufwand 15.000 EUR

sonstige betriebliche Aufwendungen 10.000 EUR

an

Bank 25.000 EUR

Ungeachtet der Verteilung des Gesamtaufwands auf Personalaufwand und

sonstigen betrieblichen Aufwand, wird die Rückstellung gegen das Auf-

wandskonto in Anspruch genommen, gegen das sie gebildet wurde.

sonstige Rückstellungen 20.000 EUR

an

sonstige betriebliche Aufwendungen 20.000 EUR

Für den Fall, dass das aufgespaltene Konto hierdurch negativ wird, hat eine ent-

sprechende Korrektur zu erfolgen.

Entfällt zum Bilanzstichtag die Ungewissheit einer Verpflichtung, ist die gebil-

dete Rückstellung erfolgsneutral in die Verbindlichkeiten umzugliedern.47 Etwa-

ige Bewertungsanpassungen sind hierbei unter den sonstigen betrieblichen Erträ-

gen bzw. dem Aufwandsposten, über den die Rückstellung gebildet wurde, zu

erfassen.

Beispiel

Zum 31.12.t1 ist eine Rückstellung für Beratungsleistungen i.H.v.

12.000 EUR gebildet worden. Im Januar t2 erreicht die Rechnung der „ABC

Beratungen GmbH“ über Beratungsleistungen des Geschäftsjahrs t1 die Bei-

spiel AG. Die Kosten für die Beratung betragen wie geplant 12.000 EUR.

Wie in der Praxis üblich, bucht die Kreditorenbuchhaltung der Beispiel AG

den Rechnungsbetrag als Verbindlichkeit ein.

Buchungssätze (ohne Berücksichtigung von Steuern):

sonstige betriebliche Aufwendungen 12.000 EUR

an

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 12.000 EUR

sonstige Rückstellungen 12.000 EUR

an

sonstige betriebliche Aufwendungen 12.000 EUR

Durch die zweite Buchung wird die ansonsten das Ergebnis verfälschende

erste Buchung korrigiert. Die Rückstellung wird aufgelöst und der erfasste

Aufwand, welcher der Periode t2 zugerechnet wurde, storniert.

47 Vgl. Baetge/Kirsch/Thiele/Hommel, § 249 HGB Rn. 241.
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1.4 Bildung, Inanspruchnahme (Verbrauch) und Auflösung von Rückstellungen

Abwandlung: Der Rechnungsbetrag beläuft sich auf 11.000 EUR.

Buchungssätze (ohne Berücksichtigung von Steuern):

sonstige betriebliche Aufwendungen 11.000 EUR

an

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 11.000 EUR

sonstige Rückstellungen 12.000 EUR

an

sonstige betriebliche Aufwendungen 11.000 EUR

sonstige betriebliche Erträge 1.000 EUR

Der niedrigere Rechnungsbetrag führt zu einem erhöhten Ergebnis, indem

1.000 EUR als sonstiger betrieblicher Ertrag gebucht werden.

Die Auflösung einer Rückstellung darf erst dann vorgenommen werden, wenn

die Rückstellung nicht mehr oder nicht in der vorgesehenen Höhe benötigt wird,

weil die Gründe für die Rückstellungsbildung weggefallen sind.48 Die gesetzl. Re-

gelung des § 249 Abs. 2 Satz 2 HGB folgt dabei dem handelsrechtlichen Vorsichts-

prinzip. Eine Auflösung der Rückstellung kommt demnach in Betracht, wenn mit

ihrer Inanspruchnahme zum Bilanzstichtag nicht mehr zu rechnen ist. Dies kann

bspw. auf eine andere rechtliche Einschätzung oder neue Informationen zurückzu-

führen sein.49

In der Vergangenheit angesetzte Rückstellungen sind zu jedem Bilanzstichtag er-

neut auf die Erfüllung der jeweiligen Ansatzkriterien hin zu untersuchen. Sofern

sich die zuvor geschätzte Höhe durch neuere Kenntnisse im Zeitablauf geän-

dert hat, kann ebenso eine Teilauflösung erforderlich sein.50 Ebenso wie bei der

Bildung sind auch mit Blick auf die Auflösung von Rückstellungen wertaufhellende

Tatsachen bis zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung zu berücksichtigen, nicht aber

wertbegründende Tatsachen.

Die Auflösung einer Rückstellung war bis zum Inkrafttreten des BilRUG unter den

„sonstigen betrieblichen Erträgen“ zu zeigen (Buchung: Rückstellung an sons-

tige betriebliche Erträge). Zudem waren die Beträge als periodenfremde Erträge

nach § 277 Abs. 4 Satz 3 HGB a.F. im Anhang anzugeben, sofern sie nicht von un-

tergeordneter Bedeutung sind. Mit der Einführung des BilRUG wurde der bisherige

§ 277 Abs. 4 Satz 3 i.V.m. Satz 2 HGB a.F. in den neuen § 285 Nr. 31 HGB verscho-

ben.51 Inhaltlich unverändert muss im Anhang auch weiterhin über perioden-

fremde Erträge und Aufwendungen berichtet werden, sofern die Beträge nicht

von untergeordneter Bedeutung sind (siehe Kap. 4.3, Rn. 392).52 In der Praxis fin-

det sich in Einzelfällen auch die Saldierung von Rückstellungsauflösungen mit Zu-

48 Vgl. Roser, WPg 2015, 693, 703 f.
49 Vgl. Beck Bil-Komm/Schubert, § 249 HGB Rn. 326. Vgl. auch HdJ/Herzig/Köster, Abt. III 5 Rn. 59 ff.
50 Vgl. HdR-E/Mayer-Wegelin, § 249 HGB Rn. 254.
51 Vgl. Zwirner in: Zwirner, BilRUG, S. 469.
52 Vgl. Boecker/Zwirner in: Zwirner, BilRUG, S. 515 ff.
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37

1 Einleitung

führungen der Periode. Dies kann im Einzelfall und unter Wesentlichkeitsaspekten

vertretbar sein. Häufig erfolgt eine saldierte Behandlung, bspw. im Zusammen-

hang mit der Bildung von Pensionsrückstellungen bzw. Folgebewertungen. Steu-

errückstellungen sind über die GuV-Position „Steuern vom Einkommen und Er-

trag“ aufzulösen.

Praxistipp

Grds. hat die Auflösung von in Vorperioden gebildeten Rückstellungen, die

zum Bilanzstichtag nicht mehr dem Grunde bzw. der Höhe nach gerechtfer-

tigt sind, unter den sonstigen betrieblichen Erträgen zu erfolgen. Zudem han-

delt es sich um einen periodenfremden Effekt i.S.v. § 285 Nr. 31 HGB.

Neben der auf Nominalwerten basierenden Bewertung sind zu jedem Bilanzstich-

tag etwaige vorhandene Zinseffekte53 zu berücksichtigen (siehe Kap. 3.3,

Rn. 281 ff.). Diese sind gesondert nach § 277 Abs. 5 Satz 1 HGB in der GuV unter

den Zinserträgen bzw. Zinsaufwendungen auszuweisen.54

1.5 Grundlagen der steuerbilanziellen
Behandlung von Rückstellungen

1.5.1 Zusammenhang zwischen Handels- und
Steuerbilanz

Grds. gelten aufgrund des sog. Maßgeblichkeitsprinzips55 die Regelungen des

Handelsrechts auch für die Steuerbilanz. Dies gilt jedoch nur, solange keine steuer-

lichen Sondervorschriften der handelsrechtlichen Norm entgegenstehen. In diesen

Fällen gehen in der StB die steuerlichen Bilanzierungs- und Bewertungsvorschrif-

ten den handelsrechtlichen vor.56 Zur grundsätzlichen Geltung des Maßgeblich-

keitsprinzips – auch in der Zeit nach Inkrafttreten des BilMoG – hat sich im Jahr

2019 der BFH geäußert und die Gültigkeit des Maßgeblichkeitsprinzips betont,

gleichwohl aber auf den bestehenden steuerlichen Bewertungsvorbehalt hinge-

wiesen.57 Im Übrigen gilt der vom Großen Senat des BFH aufgestellte Grundsatz,

dass ein handelsrechtliches Passivierungswahlrecht und ein handelsrechtliches Pas-

53 Vgl. § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB.
54 Vgl. Syst. Praxiskommentar Bilanzrecht/de la Paix, § 277 HGB Rn. 41 f.
55 Vgl. § 5 Abs. 1 Satz 1 EStG. Vgl. auch weiterführend Schumann, EStB 2014, S. 441 ff. Ebenso

Weber-Grellet in: Schmidt, § 5 EStG Rn. 350 ff.
56 Siehe Handbuch Bilanzrecht/Herrfurth/Zwirner, C.IX. Rn. 1.
57 Vgl. BFH v. 20.11.20219, XI R 46/17, DStR 2020, 378 ff.
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1.5 Grundlagen der steuerbilanziellen Behandlung von Rückstellungen

sivierungsverbot in der Steuerbilanz zu einem Passivierungsverbot führen.58 Das

zusammenfassende Schaubild verdeutlicht die vorstehenden Ausführungen:

Darstellung des grds. Zusammenhangs zwischen Handels- und Steuerbilanz bzgl. Passiv-
posten © Petersen/Künkele/Zwirner

Für die Rückstellungen, wie sie in § 249 HGB beschrieben sind, gilt ein Passivie-

rungsgebot, weswegen diese grds. auch in der Steuerbilanz zu bilden wären. Hin-

sichtlich der Drohverlustrückstellungen59 wird dieser Grundsatz allerdings

durch § 5 Abs. 4a EStG durchbrochen: Für die Steuerbilanz gilt demnach ein Pas-

sivierungsverbot für Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden

Geschäften.60

Beispiel

Im Rahmen eines Sukzessiv-Lieferungsvertrags mit einem Hopfenbauern hat

sich ein Brauereiunternehmen die Lieferung von einer bestimmten Menge

Hopfen gesichert. Der vereinbarte Preis liegt weit über dem aktuellen Markt-

preis von Hopfen, sodass ein Verlust aus der Bierproduktion droht, da der

Brauereibetreiber die höheren Preise nicht an die Kunden abwälzen kann. Es

ist eine Drohverlustrückstellung zu bilden.

Buchungssatz:

sonstige betriebliche Aufwendungen an Drohverlustrückstellung

Steuerrechtlich darf diese Rückstellung nicht gebildet werden. Bis zur Zah-

lung des Preises für die einzelnen Lieferungen bleibt der Verlust steuerlich

unberücksichtigt.

58 Vgl. BFH v. 03.02.1969, GrS 2/68, BStBl. II 1969, 291. Siehe hierzu mit umfassender Kritik und
m.w.N. Kessler, S. 50 ff. Dieser aufgestellte Grundsatz wurde auch nochmal durch das BMF v.
12.03.2010, IV C 6 – S 2133/09/10001, BStBl. I 2010, 239 betont.

59 Vgl. § 249 Abs. 1 Satz 1 Alt. 2 HGB.
60 Vgl. Weber-Grellet in: Schmidt, § 5 EStG Rn. 450.
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